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Norm

ABGB §1063 A1

ABGB §1165

Rechtssatz

Werden einem Bauern Ferkel unter Eigentumsvorbehalt und Kreditierung des Kaufpreises gegen Akzeptierung von

Wechseln zwecks Aufzucht und Weiterverkauf verkauft, verantwortet er nicht Veruntreuung, auch wenn er die Ferkel

vorzeitig und vor Bezahlung des Kaufpreises weiterveräußert.

Entscheidungstexte

7 Os 292/59

Entscheidungstext OGH 27.12.1960 7 Os 292/59

Veröff: SSt 31/126

9 Os 37/67

Entscheidungstext OGH 01.06.1967 9 Os 37/67

Ähnlich; Beisatz: Zur Frage, ob beim Verkauf von Tieren (hier Ferkel) zur Aufzucht ein Eigentumsvorbehalt

wirksam vereinbart werden kann. (T1) Veröff: EvBl 1968/203 S 328 = JBl 1968,435

12 Os 11/68

Entscheidungstext OGH 08.05.1968 12 Os 11/68

Vgl aber; Beisatz: Weiterverkauf der Ferkel bereits zwei Tage nach deren Übernahme. (T2)

3 Ob 149/68

Entscheidungstext OGH 18.12.1968 3 Ob 149/68

Vgl auch; Beisatz: Den Vertragsparteien kann nicht unterstellt werden, sie hätten, was ja mit Rücksicht auf die

Sicherungsfunktion des Eigentumsvorbehaltes völlig widersinnig gewesen wäre, diesen nur auf das Ferkelalter der

gelieferten Tieren beschränkt. (T3) Zweiter Rechtsgang zu 9 Os 37/67 Veröff: Hiezu Hoyer, Veruntreuung und

Eigentumsvorbehalt in JBl 1969,50 und Liebscher, Veruntreuung und Eigentumsvorbehalt in JBl 1969,106

11 Os 45/72

Entscheidungstext OGH 21.06.1972 11 Os 45/72
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